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Regeste

Strassenbau und Strassenverkehr

Erwägungen

E. 2
Unbestrittenermassen hat der Beschwerdeführer die Ausserorts-Höchstgeschwindigkeit von
80 km/h um 43 km/h überschritten. Das Amtsstatthalteramt Hochdorf büsste ihn deswegen
gestützt auf Art. 90 Ziff. 2 SVG mit Fr. 1'420. --. Auf Einsprache gegen diese
Strafverfügung bestätigte das Amtsstatthalteramt - nach Einvernahme des
Beschwerdeführers - die Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung, doch setzte
es die Busse auf Fr. 800. -- fest ("vorinstanzliche Akten", act. 14, S. 5 Ziff. 2). Im
Administrativverfahren macht der Beschwerdeführer wieder geltend, seine
Geschwindigkeitsüberschreitung stelle keine grobe Verkehrsregelverletzung dar
(Beschwerdeschrift S. 4 f. Ziff. 3). Nachdem er vor Abschluss des Strafverfahrens bereits
wusste, dass dieses Grundlage für das Administrativverfahren bilden werde und ihm bei
einer Verurteilung wegen Art. 90 Ziff. 2 SVG der Führerausweis für die Dauer von sechs
Monaten entzogen werden müsse ("vorinstanzliche Akten", act. 13 und 14,
Einvernahmeprotokoll S. 3), ist hier nicht mehr darauf zurückzukommen ( BGE 121 II 214
E. 3a). Die Behauptung des Beschwerdeführers, ihm sei damals die Konsequenz einer
Qualifikation des Ereignisses im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG nicht bekannt gewesen
(Beschwerdeschrift S. 4/5), ist aktenwidrig. Im Übrigen besteht kein Anlass, auf die neuere
Rechtsprechung ( BGE 124 II 259 ) zurückzukommen, und es ist nicht ersichtlich, welche
aussergewöhnlichen subjektiven Umstände es erlauben würden, das Verschulden des
Beschwerdeführers bloss als mittelschwer zu beurteilen; allgemein unter Zeitdruck zu
stehen, ist keine Rechtfertigung dafür, derart schnell zu fahren und dabei andere
Verkehrsteilnehmer entsprechend zu gefährden. Zudem erfolgte gemäss vorinstanzlicher
Feststellung die Geschwindigkeitsüberschreitung erst nach der fraglichen Besprechung,
deretwegen der Beschwerdeführer angeblich zu schnell gefahren sein soll (angefochtener
Entscheid S. 7 Mitte; "beschwerdeführende Akten", act. 3).

E. 3
a) Bei der Frage, ob die Mindestentzugsdauer von sechs Monaten des Art. 17 Abs. 1 lit. c
SVG allenfalls unterschritten werden könne, gibt die Vorinstanz zunächst die
Argumentation des Beschwerdeführers wieder: Der selbständigerwerbende
Beschwerdeführer mache nebst den familiären vor allem betriebliche Gründe geltend, die
eine Fahrerlaubnis als unverzichtbar erscheinen liessen. Gemäss Leumundsbericht
beschäftige er in seiner Firma zur Zeit acht Angestellte. Nach eigenen Angaben könne er
seine geschäftliche Aktivität als Unternehmer nicht abbauen und sei daher auf den
Führerausweis dringend angewiesen. Bei einem Entzug von sechs Monaten gehe das



Geschäft in Konkurs. Er müsse Gespräche mit den Bauherren und technische Abklärungen
durchführen, wofür er auf den Führerausweis unverzichtbar angewiesen sei. Da er praktisch
ständig im Auto unterwegs sei, könne er den Entzug auch finanziell nicht verkraften. Dazu
hält die Vorinstanz fest, es sei unbestritten, dass der sechsmonatige Führerausweisentzug
den Beschwerdeführer hart treffe, was von der ersten Instanz beachtet worden sei.
Allerdings habe er nicht dargetan, inwiefern der Fortbestand seines Betriebs gerade damit
zusammenhänge. Immerhin bleibe beacht- lich, dass er für einen Fahrdienst besorgt sein
könnte. Mit welchen Kosten er dabei zu rechnen hätte und in welchem Verhältnis dieser
Aufwand zu den betrieblichen Einkünften stehe, sei nicht konkret vorgetragen worden.
Nachdem eine Hilfsperson für den Haushalt beigezogen worden sei, komme diesem
Gesichtspunkt nun untergeordnete Bedeutung zu. Im Übrigen werde nicht geltend gemacht,
gerade das Fahrzeug stelle den Arbeitsplatz des Beschwerdeführers dar. Vielmehr betone
er, Unternehmer zu sein. Sei aber nicht dargetan worden, dass ein ausgesprochener
Härtefall vorliege, sei die verfügte sechsmonatige Entzugsdauer nicht zu beanstanden. b)
Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer wegen seiner Doppelfunktion als
alleinerziehender Vater von vier Kindern und als Unternehmer, der täglich mehrere
Baustellen besichtigen und Besprechungen ausser Haus abhalten muss, allgemein einer
grossen Belastung ausgesetzt ist und dass ihn angesichts seiner finanziellen Probleme ein
sechsmonatiger Führerausweisentzug hart trifft. Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass es
sich bei Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG um eine gesetzliche Mindestentzugsdauer handelt, die der
Richter nicht einfach unterschreiten darf. Ein Unterschreiten wurde bisher von der
Rechtsprechung als zulässig erachtet in Fällen, wo seit dem massnahmeauslösenden
Ereignis verhältnismässig lange Zeit verstrichen war, sich der Betroffene während dieser
Zeit wohl verhalten hatte und ihn an der langen Verfahrensdauer keine Schuld traf ( BGE
120 Ib 504 ), sowie in Fällen bloss einfacher Fahrlässigkeit beim Tatbestand des Führens
eines Motorfahrzeugs trotz Führerausweisentzugs ( BGE 124 II 103 ); denkbar ist ein
Unterschreiten der sechsmonatigen Mindestentzugsdauer auch bei einer analogen
Anwendung von Art. 66bis StGB (vgl. BGE 118 Ib 229 ) oder allenfalls bei einer
wesentlichen Verminderung der Zurechnungsfähigkeit. Die Vorinstanz hält einerseits fest,
der Beschwerdeführer habe nicht dargetan, inwiefern der Fortbestand seines Betriebs
gerade mit seiner Angewiesenheit auf den Führerausweis zusammenhänge, insbesondere
welche Kosten ein Fahrdienst verursachen würde und in welchem Verhältnis dieser
Aufwand zu den betrieblichen Einkünften stehe; anderseits habe er für den Haushalt eine
Hilfsperson beigezogen, weshalb diesem Gesichtspunkt nun untergeordnete Bedeutung
zukomme (angefochtener Entscheid S. 8 Mitte). Dieser zweite Punkt ist unbestritten. In
Bezug auf den ersten legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern die vorinstanzliche
Schlussfolgerung offensichtlich unrichtig sein sollte oder inwiefern sie unter Verletzung
wesentlicher Verfahrensvorschriften zustande gekommen wäre. Der Beschwerdeführer hat
eine Reihe von neuen Belegen eingereicht (act. 2), die der Vorinstanz bei der Entscheidung
des Falles nicht vorlagen; deshalb kann auf die Ausführungen, die sich auf die neuen Belege
stützen (S. 8 ff., Ziff. 5.3 - 5.7 und 8), nicht eingetreten werden (E. 1a). Ausgehend vom
verbindlichen Sachverhalt sind keine vergleichbaren Umstände auszumachen, die in den
vorerwähnten Fällen ein Unterschreiten der gesetzlichen Mindestentzugsdauer erlaubten.
Insbesondere ist eine Betroffenheit im Sinne des Art. 66bis StGB nicht gegeben, weshalb
auch eine analoge Anwendung dieser Bestimmung nicht in Frage kommt. Damit erweist
sich die Beschwerde als unbegründet, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann.
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